
Beschlussvorlage 
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten! 
 

Zu TOP-Nr.:   6  Vorlage Nr.: 01/683/VI/383/2023 

 

Amt: Werke Datum: 06.10.2023/rp 
Sachbearbeiter: Reiner Paul AZ:  

 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 

 

Beratungsfolge: 

Nr. Gremium Termin Behandlung Status 

1 Werkausschuss 21.11.2023 Entscheidung öffentlich 

 

 

Gegenstand der Vorlage 

 

Übertragung der Elektroladesäulen der Stadtwerke auf die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels 

 

 

Aufgrund einer EU-Binnenmarktrichtlinie ist es Netzbetreibern bis Ende 2023 nicht (mehr) erlaubt 

Elektroladesäulen zu betreiben. Die Stadtwerke Annweiler am Trifels betreibt zwei Ladesäulen mit 4 

Ladepunkten (je 22 kW) in Annweiler am Trifels (Bahnhofstraße und Sparkasse Südpfalz). Während die 

Ladesäule am Bahnhof bereits gegen ein Car-Sharing Angebot ausgetauscht wurde, steht die Ladesäulen 

an der Sparkasse nach wie vor. Die Stadtwerke haben nunmehr folgende Möglichkeiten: 

 

- Verkauf der Säule an einen Dritten, z. B. Pfalzwerke oder Energie Südwest 

- Aufgabe der Ladesäule 

- Gründung einer eigenen Gesellschaft oder 

- Übereignung an die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels. 

 

Da eine eigene Gesellschaft aufgrund der hohen Aufwendungen hierfür ausfällt, verbliebe vorliegend als 

Alternative lediglich ein Verkauf der beiden Ladesäulen. Nach einem Vorschlag im Werkausschuss wurde 

angeregt, dass die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels, Eigenbetrieb Wasserversorgung & 

Regenerative Energien die Säulen übernimmt und künftig auch betreibt. Voraussetzung hierfür ist, dass die 

Säulen zu einem Wert von 1,00 € übertragen werden, da die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ohnehin bereits 

grenzwertig ist. Zur besseren Übersicht: 

 

a) Anlage Sparkasse Südpfalz Jahresumsatz: 6.000 € 

b) Anlage Bahnhof:  Jahresumsatz: 1.500 € 

 

Jährliche Aufwendungen für a) mit Abschreibungen 6.250 € und b) rd. 2.850 €. 

 

Ohne Abschreibungen kann die Anlage Sparkasse eine schwarze „0“ schreiben. Die Anlage Bahnhof ist 

derzeit abgebaut und kann auf Wunsch im Stadtgebiet wieder aufgestellt werden. Hierbei müssten lediglich 

die Tiefbaukosten erstattet werden.  

 

 

Beschlussvorschlag Ausschuss: 

 

Der Werkausschuss beschließt die Übernahme beider Ladesäulen zu je 1,00 € sowie deren Betrieb durch 

den Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien.  

 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 
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